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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt, der Umwandlung der 
Integrationsgruppe in eine Regelkindergartengruppe zuzustimmen.  
 
Die entsprechende Änderung des Bedarfplanes ist vorzunehmen. 
 

Sachverhalt: 
Aus organisatorischen und personellen Gründen, ist der Betrieb der Roten Gruppe 
(Integrationsgruppe), in der Kita Spatzennest in dieser Form nicht mehr möglich. 
Derzeit werden in der Gruppe 15 Kinder ab 3 Jahren betreut. Vier davon sind Kinder 
mit besonderem Förderbedarf.  
 
Für die Betreuung dieser Kinder wird Fachpersonal mit einer heilpädagogischen 
Ausbildung benötigt. Durch die Kündigung einer Mitarbeitenden ist diese 
Voraussetzung in der Kita nicht mehr im benötigten Umfang vorhanden.  
 
Da trotz mehrfacher Ausschreibung der Stelle kein Personal gefunden werden 
konnte, wurde zusammen mit der KiTa-Leitung überlegt, die Rote Gruppe ab August 
2023 in eine Regelkindergartengruppe umzuwandeln. In der Gruppe werden dann 20 
Kinder regulär betreut. Die Öffnungszeiten der Gruppe von 8 bis 14 Uhr bleibt 
unverändert. 
 
Bei der Platzvergabe für das KiTa-Jahr 2023/2024 wurde die geplante Änderung 
noch nicht berücksichtigt. Die zusätzlich entstehenden Plätze werden vergeben 
sobald eine Entscheidung über den Bedarfsplan seitens des Kreises vorliegt. 
 



Durch die Erhöhung der Platzzahl in der Roten Gruppe verändert sich auch das 
Belegungsrecht der Gemeinde Hohenhorn in Bezug auf die Plätze in den 
Kindergartengruppen. Im Vertrag über die Beteiligung der Gemeinde Hohenhorn an 
der Kita Spatzennest ist ein prozentuales Verhältnis der Plätze festgehalten.  
 
Die Gemeinde Dassendorf belegt 88 % der Plätze der Einrichtung und die Gemeinde 
Hohenhorn 12 % der Plätze. Zurzeit hat Hohenhorn 6 Plätze im Kindergartenbereich 
belegt und einen Platz in der Krippe. Wenn die Rote Gruppe auf 20 Kinder 
aufgestockt wird, bekommt die Gemeinde Hohenhorn einen Kindergartenplatz dazu. 
Dies wird bei der Vergabe berücksichtigt werden. Die anderen vier neu entstehenden 
Plätze werden durch Dassendorfer Kinder belegt. 
 
Derzeit beträgt die Gruppen-Förderung des Landes für die Rote Gruppe mit 15 
Kindern 125.760 Euro pro Jahr (Grundlage Förderung aus 2022). Die Einnahmen 
durch die Elternbeiträge liegen bei ca. 29.341,44 Euro pro Jahr.  
 
Dazu kommt die Erstattung des Kreises Herzogtum Lauenburg für die 
Integrationskinder. In 2022 wurden für die Betreuung der Integrationskinder 
insgesamt 25.113,76 Euro durch den Kreis an die Gemeinde gezahlt. 
 
Werden 20 Kinder betreut reduziert sich der Förderbetrag für die Gruppe auf ca. 
114.192,00 Euro pro Jahr (dieser Betrag ist geschätzt, Grundlage ist die Förderung 
einer anderen Einrichtung mit den gleichen Öffnungszeiten der Gruppe). Die 
Einnahmen durch die Elternbeiträge liegen dann bei ca. 39.121,92 Euro pro Jahr. 
 
Die Veränderung der Gruppengröße auf 20 Kinder verringert die Einnahmen um 
26.901,28 € im Jahr. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Gruppenförderung:    - 11.568,00 Euro pro Jahr 
Wegfall Erstattung I-Kinder: - 25.113,76 Euro pro Jahr 
Elternbeiträge:    +  9.780,48 Euro pro Jahr 
 
Der Kreis Herzogtum Lauenburg wurde über die Veränderung bereits informiert und 
ein entsprechender Antrag zur Änderung des Bedarfsplans ist bereits in Bearbeitung 
und soll möglichst in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreises 
beschlossen werden können. 
 
Drei, der derzeit in der Gruppe betreuten Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, konnten 
bereits zum 01.08.2023 Plätze in anderen Einrichtungen erhalten. Das verbleibende 
Kind ist dann ggf. über eine Einzelintegrationsmaßnahme zu fördern. Hierfür können 
Betreuungsstunden über eine externe Firma eingekauft werden, die vom Kreis 
mitgetragen werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
im Verwaltungshaushalt: Ja 
Im Vermögenshaushalt: Nein 
 
Einnahmen: -26.901,28 €  Ausgaben: € 
Haushaltsstelle: 02.1.46400.17100 Haushaltsstelle: 

 

voraussichtl. jährl.  
Folgeeinnahmen: 

 
€ 

voraussichtl. 
jährl. 
Folgekosten: 

 
€ 

 
Deckung / Bemerkung: 



 
im Haushalt sind Mittel enthalten: Nein 
 
Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag 
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